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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 37 DIENSTAG, DEN 17. SEPTEMBER 2013

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Harburg 61/Heimfeld 45 für den
Geltungsbereich vom Karnapp zwischen Ziegelwiesenkanal,
Lotsekanal und dem Westlichen Bahnhofskanal (Bezirk Har-
burg, Ortsteile 702 und 711) wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 
Hafengebietsgrenze – über das Flurstück 5376 (Ziegelwiesen-
kanal), Ostgrenzen der Flurstücke 5376 und 5377, Nord- und

Ostgrenze des Flurstücks 3062, Ostgrenze des Flurstücks 159,
über die Flurstücke 5340 (Blohmstraße), 5360, 5294 (Kanal-
platz), 5309 (Veritaskai) und 999 (Westlicher Bahnhofskanal),
südliche Grenze des Flurstücks 999, Ost- und Südgrenze des
Flurstücks 4801, Ostgrenze des Flurstücks 995, über das Flur-
stück 4822 (Karnapp), über das Flurstück 5397, Südgrenze des
Flurstücks 5397, über das Flurstück 4818 (Blohmstraße), Süd-
grenze des Flurstücks 5397, über das Flurstück 5396 (See-
hafenbrücke) der Gemarkung Harburg. 
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Verordnung
über den Bebauungsplan Harburg 61/Heimfeld 45

Vom 26. August 2013

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit § 3 Absatz 1
sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt
geändert am 19. Juni 2013 (HmbGVBl. S. 306), § 81 Absatz 1
Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezem-
ber 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 20. De-
zember 2011 (HmbGVBl. S. 554), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), geändert
am 23. Dezember 2011 (HmbGVBl. 2012 S. 3), in Verbindung
mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert
am 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154, 3159, 3185), § 9 Absatz 4
des Hamburgischen Abwassergesetzes in der Fassung vom
24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am
19. April 2011 (HmbGVBl. S. 123), § 15 Absatz 1 des Denkmal-
schutzgesetzes vom 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142) sowie § 1,
§ 2 Absatz 1, § 3 und § 4 Nummern 2 und 3 der Weiterüber-
tragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl.
S. 481), zuletzt geändert am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142,
147), wird verordnet:
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(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt. 

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. In den Kerngebieten sind Einkaufszentren, großflächige
Einzelhandels- und sonstige großflächige Handelsbetriebe
im Sinne von § 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I
S. 133), zuletzt geändert am 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548,
1551), Vergnügungsstätten nach § 7 Absatz 2 Nummer 2
BauNVO sowie Tankstellen im Zusammenhang mit Park-
häusern und Großgaragen nach § 7 Absatz 2 Nummer 5
BauNVO unzulässig. Ausnahmen für Tankstellen nach § 7
Absatz 3 Nummer 1 BauNVO werden ausgeschlossen. 

2. In den Kerngebieten sind Ausnahmen für sonstige Woh-
nungen nach § 7 Absatz 3 Nummer 2 BauNVO außer auf
den mit „(A)“ und „(F)“ bezeichneten Flächen unzulässig.
Darüber hinaus sind im Kerngebiet zwischen Ziegelwie-
senkanal und Blohmstraße Wohnungen nach § 7 Absatz 2
Nummer 6 BauNVO sowie Anlagen für soziale Zwecke
gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 4 BauNVO soweit sie
wohnähnlichen Charakter aufweisen, wie zum Beispiel
Wohnheime, ausgeschlossen.

3. Auf den mit „(F)“ bezeichneten Kerngebietsflächen sind
Wohnungen ausnahmsweise zulässig, wenn die Außen-
pegel nachts vor den Fenstern der Schlafräume unterhalb

von 60 dB(A) liegen. Kinderzimmer und Einzimmerwoh-
nungen sind wie Schlafräume zu beurteilen.

4. In den Kerngebieten sind durch geeignete Grundrissge-
staltung die Aufenthaltsräume den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung von
Aufenthaltsräumen an den lärmabgewandten Gebäudesei-
ten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein ausrei-
chender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an
Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der
Gebäude geschaffen werden. Auf den mit „(A)“ und –
unbeschadet der Nummer 3 – mit „(F)“ bezeichneten
Kerngebietsflächen sind Wohnungen ausnahmsweise
zulässig, sofern durch geeignete bauliche Schallschutz-
maßnahmen wie zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste
Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergär-
ten), besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wir-
kung vergleichbare Maßnahmen sichergestellt ist, dass
durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schall-
pegeldifferenz erreicht wird, die es ermöglicht, dass in
Schlafräumen ein Innenpegel bei teilgeöffneten Fenstern
von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten
wird. Erfolgt die bauliche Schallschutzmaßnahme in Form
von verglasten Vorbauten, muss dieser Innenraumpegel
bei teilgeöffneten Bauteilen erreicht werden. Wohn-/
Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzim-
mer sind wie Schlafräume zu beurteilen. Für den Außen-
bereich einer Wohnung ist entweder durch Orientierung
an lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche
Schallschutzmaßnahmen wie verglaste Vorbauten (zum
Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit teilgeöffne-
ten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese Maßnah-
men insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht wird,
die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehörigen
Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht
wird.

5. In dem mit „(C)“ bezeichneten Bereich am Ziegelwiesen-
kanal sind an allen Gebäudeseiten außer den lärmabge-
wandten Seiten vor den zum dauernden Aufenthalt von
Menschen vorgesehen Büroräumen, Vorhangfassaden, ver-
glaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Winter-
gärten) oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen
vorzusehen. Alternativ können Fenster, die nicht mit den
in Satz 1 genannten Maßnahmen geschützt werden, als
nicht zu öffnende Fenster ausgeführt werden.

6. In den Kerngebieten ist es zulässig die festgesetzten
Grundflächenzahlen für Nebenanlagen, Stellplätze und
Garagen auf den mit „(B)“ bezeichneten Flächen bis zu
einer Grundflächenzahl von 0,8 zu überschreiten.

7. Die festgesetzten Gehrechte entlang des Westlichen Bahn-
hofskanals bis zum Karnapp, vom Westlichen Bahnhofs-
kanal zum Kaufhauskanal, entlang des östlichen Ufers
Kaufhauskanal weiter zur Harburger Schloßstraße, ent-
lang des westlichen Ufers Kaufhauskanal zur Blohm-
straße, von der Blohmstraße zum Ziegelwiesenkanal und
entlang des Ziegelwiesenkanals umfassen die Befugnis der
Freien und Hansestadt Hamburg, einen allgemein zugäng-
lichen Gehweg anzulegen und zu unterhalten. Gering-
fügige Abweichungen von den festgesetzten Gehrechten
können zugelassen werden. Nutzungen, welche die Her-
stellung und Unterhaltung beeinträchtigen können, sind
unzulässig.

8. Im Plangebiet sind Großwerbeanlagen von mehr als 10 m²
sowie Werbeanlagen oberhalb der unteren Dachkante
unzulässig. 

9. Anfallendes Niederschlagswasser auf den Flurstücken mit
Belegenheit zum Gewässer ist direkt in die Harburger
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Hafenkanäle abzuleiten. Niederschlagswasser, das mit
belasteten Böden in Kontakt kommt, ist nach dem Stand
der Technik vorzureinigen. 

10. Im Plangebiet sind bei Neubauten bauliche Maßnahmen
vorzusehen, die Gasansammlungen unter den baulichen
Anlagen und den befestigten Flächen beziehungsweise
Gaseintritte in die baulichen Anlagen durch Bodengase
verhindern.

11. In den Kerngebieten sind mindestens 20 vom Hundert der
Grundstücksflächen mit Bäumen und Sträuchern zu
bepflanzen. Weitere festgesetzte Anpflanzungen sind hie-
rauf anrechenbar. 

12. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist je vier Stellplätze ein
großkroniger Baum zu pflanzen. Im Kronenbereich eines
jeden Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von minde-
stens 12 m² anzulegen und zu begrünen.

13. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden
und zu erhalten. Großkronige Bäume müssen einen
Stammumfang von mindestens 18 cm, kleinkronige
Bäume einen Stammumfang von mindestens 14 cm, in 1 m
Höhe über dem Erdboden gemessen, aufweisen.

14. Für die festgesetzten Gehölze am Kaufhauskanal sind bei
Abgang Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der
Charakter der standortgerechten gewässerbegleitenden
Gehölzpflanzung erhalten bleibt. Außerhalb von öffent-
lichen Straßenverkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen
oder Abgrabungen im Kronenbereich festgesetzter Bäume
unzulässig. Dieses Verbot gilt nicht für Geländeaufhöhun-
gen oder Abgrabungen im Zusammenhang mit einer
Sanierung des Ufers am Kaufhauskanal.

15. In den Kerngebieten sind Dächer von Gebäuden mit einer
Neigung bis zu 20 Grad, bei denen die Fußbodenober-
kante des obersten Geschosses nicht höher als 7 m über
Gehweg liegt, mit Ausnahme technischer Aufbauten, Ver-
glasungen und begehbaren Terrassen flächendeckend mit
einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und extensiv zu begrünen.

16. Garagendächer und Schutzdächer von Stellplätzen mit
einer Neigung bis zu 20 Grad, sind mit einem mindestens
5 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu verse-
hen und zu begrünen.

17. Außenwände von geschlossenen Stellplatzanlagen sowie
Pergolen auf Stellplatzanlagen sind mit Schling- oder
Kletterpflanzen zu begrünen. Je 2 m Wandlänge ist min-
destens eine Pflanze zu verwenden.

18. In den Kerngebieten sind für Fledermäuse im Falle von
Abbruch oder Sanierung von Gebäuden geeignete Ersatz-
quartiere zu schaffen. Die Anzahl der Ersatzquartiere
bemisst sich bei Abbruch oder Sanierung nach der
Anzahl der durch die Maßnahme verloren gehenden
Fledermausquartiere.

19. In den Baugebieten sind Außenleuchten mit insekten-
freundlichen Leuchtmitteln zum Beispiel in Form von
Natrium-Niederdrucklampen oder Natrium-Hochdruck-
lampen auszustatten. Die Leuchtanlagen sind so zu erstel-
len, dass sie geringstmöglich in Grünflächen beziehungs-
weise Außenbereichsflächen einwirken.

20. In den Baugebieten sind für den Haussperling und den
Mauersegler im Falle von Abbruch oder Sanierung von
Gebäuden geeignete Nisthilfen zu schaffen. Die Anzahl
der Nisthilfen bemisst sich bei Abbruch oder Sanierung
nach der Anzahl der durch die Maßnahme verloren gehen-
den Nisthabitate.

§ 3

Die umgrenzten und mit „OG “ gekennzeichneten archäolo-
gisch relevanten Flächen an der Harburger Schloßstraße und
am Kanalplatz sind nach § 15 des Denkmalschutzgesetzes zu
Grabungsschutzgebieten erklärt. Es handelt sich um die
Flächen an der Harburger Schloßstraße und am Kanalplatz.
Die in diesen Flächen befindlichen Bodendenkmäler sind
gemäß § 4 des Denkmalschutzgesetzes kraft Gesetzes ge-
schützt. 

§ 4

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 26. August 2013.

Das Bezirksamt Harburg
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 22. Ok-
tober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich nörd-
lich und südlich des Großmoordamms in Neuland und Gut
Moor (F 7/10 – Bezirk Harburg, Ortsteile 703 und 704) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und die ihm beigegebene Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Absatz 5 Satz 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 22. Juli 2011 (BGBl. I
S. 1509), werden beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht
niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim ört-

lich zuständigen Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Einhundertzweiunddreißigste  Änderung des Flächennutzungsplans
für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. September 2013

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. September 2013.

Der Senat

(1) Das Landschaftsprogramm für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im
Geltungsbereich nördlich und südlich des Großmoordamms
in Neuland und Gut Moor (L 7/10 – Bezirk Harburg, Orts-
teile 703 und 704) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht

werden beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht niederge-
legt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Ab-
drucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kostenfrei
zur Verfügung gestellt.

Einhundertsechzehnte Änderung des Landschaftsprogramms
für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. September 2013

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. September 2013.

Der Senat
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Eimsbüttel 36 für den Geltungs-
bereich zwischen Alardusstraße und Eppendorfer Weg (Bezirk
Eimsbüttel, Ortsteil 305) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Alardusstraße – Eppendorfer Weg – Südgrenze des Flurstücks
1991, über das Flurstück 1991, Westgrenzen der Flurstücke
2165 und 2166, West- und Südgrenze des Flurstücks 5582 der
Gemarkung Eimsbüttel (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 305).

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans, 

c) nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtliche
Fehler und

d) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im allgemeinen Wohngebiet werden Ausnahmen für
Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Tankstellen aus-
geschlossen.

2. Außerhalb der Baugrenzen sind entlang der mit „(1)“
bezeichneten Fassaden Balkone sowie Fassadenvorsprünge
bis zu einer Tiefe von 1,5 m auf je einem Drittel der Fassa-
denlänge zulässig.

3. Terrassen sind entlang der straßenabgewandten Fassaden
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im
Anschluss an die Hauptnutzung bis zu einer Tiefe von 4 m
zulässig.

4. Im allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze nur in Tiefga-
ragen zulässig. Tiefgaragen sind auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig. Für Tiefgaragen
darf die festgesetzte Grundflächenzahl bis zu einer Grund-
flächenzahl von 1,0 überschritten werden. Tiefgaragen dür-
fen einschließlich ihrer Überdeckung nicht über die natür-
liche Geländeoberfläche herausragen. Abweichend hiervon
können in dem mit „(A)“ bezeichneten Bereich des allge-
meinen Wohngebiets ebenerdige Stellplätze ausnahmsweise
für soziale Einrichtungen zugelassen werden.

5. Entlang des Eppendorfer Wegs ist für einen Außenbereich
einer Wohnung entweder durch Orientierung an lärmabge-
wandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutz-
maßnahmen wie zum Beispiel verglaste Vorbauten (zum
Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit teilgeöffne-
ten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen
Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht
wird, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehöri-
gen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A)
erreicht wird. Zusätzlich ist im Plangebiet in den Schlafräu-

Verordnung
über den Bebauungsplan Eimsbüttel 36

Vom 6. September 2013

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit § 3 Absatz 1
und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt
geändert am 19. Juni 2013 (HmbGVBl. S. 306), § 4 Absatz 3
Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
402), geändert am 23. Dezember 2011 (HmbGVBl. 2012 S. 3),
in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert am 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154, 3159, 3185),
sowie § 1 und § 2 Absatz 1 der Weiterübertragungsverordnung-
Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert
am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147), wird verordnet:
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men durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie
zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Loggien, Winter-
gärten, besondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wir-
kung vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, dass ein
Innenraumpegel bei gekipptem Fenster von 30 dB(A)
während der Nachtzeit nicht überschritten wird. Erfolgt die
bauliche Schallschutzmaßnahme in Form von verglasten
Loggien oder Wintergärten muss dieser Innenraumpegel
bei gekippten und/oder teilgeöffneten Bauteilen erreicht
werden. Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen und
Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.

6. Die nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen sind mit
einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und gärtnerisch anzulegen. 

7. Für die nach der Planzeichnung zu erhaltenden Gehölze
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass
Umfang und Charakter des Gehölzbestandes erhalten blei-
ben.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 6. September 2013.

Das Bezirksamt Eimsbüttel


